
Ihre inhaltsgleichen Anträge nach dem Brandenburgischen Umweltinformationsgesetz sowie dem 

Verbraucherinformationsgesetz sind - wie von Ihnen bereits zufreffend angenommen - für den ge- 

genständlichen Sachverhalt nicht einschlägig. Yon daher bittet der Ausschuss um Verständnis, 

dass es ihm nicht möglich ist, Innen Einblick in die Petitionsakte zu gewähren. Er schliefst damit die 

Bearbeitung Ihrer Petition erneut ab. 

Mit freundlichen Grüßen     
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